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Produktbereich /
Fachbereich (Amt) 66

Internes Produkt Externes Produkt

Produktgruppe 554

Produktnummer 066-01

Produktbezeichnung Naturschutz, Landschaftspflege und
Waldangelegenheiten

Produktverantwortlicher Herr Krüger

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie
Artenschutzmaßnahmen

1.2 Leistungen

Durchführung naturschutzrechtlicher Verfahren
Bodenabbauverfahren (Genehmigung, Versagung, Verlängerung)
Befreiungen von den Verboten des Artenschutzrechts sowie des Naturschutzrechts
und der auf dieser Grundlage erlassenen Verordnungen
Verfahren (Anhörung, Verfügung, Zwangsmaßnahmen) zur Beseitigung von
naturschutzrechtlichen Verstößen
Ordnungswidrigkeitenverfahren
Genehmigung von Zoos und Zulassung von Tiergehegen

Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
Beurteilung der Zulässigkeit von Eingriffen in Natur und Landschaft
Kontrolle der Kompensationsmaßnahmen
Erstellung von Fachbeiträgen zu FFH- und Umweltverträglichkeitsprüfungen

Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Artenschutzmaßnahmen
Verwendung von Ersatzzahlungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege
Beantragung von Fördermitteln zur Umsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung
und Erhaltung von Natur und Landschaft
Beantragung von Fördermitteln zur Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen
Bekämpfung von invasiven Arten

Durchführung waldrechtlicher Verfahren
Waldumwandlungen
Erstaufforstungen
Kahlschläge
Ordnungswidrigkeitenverfahren
Verfahren (Anhörung, Verfügung, Zwangsmaßnahmen) zur Beseitigung von
waldrechtlichen Verstößen

Beratung und Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen im Bereich des Natur-, Arten- und
Landschaftsschutzes

Festsetzung und Überwachung von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten,
Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen
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Aufstellung von Pflege- und Entwicklungskonzepten, Planung und Umsetzung von
Maßnahmen für den Artenschutz sowie zum Erhalt und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft einschließlich freiwilliger Bewirtschaftungsvereinbarungen
(Vertragsnaturschutz)

Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans

Betreuung und Beratung des Umweltausschusses

Führung des Kompensationsflächenkatasters und des Verzeichnisses der geschützten
Teile von Natur und Landschaft

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Anlassbezogene Kontrollen von Cross Compliance Verpflichtungen bei
landwirtschaftlichen Betrieben

1.3 Auftragsgrundlage

BNatSchG, NAGBNatSchG, NWaldLG, BArtSchVO, UVPG, NUVPG, Verordnung (EG) Nr.
1808/2001, UIG, NUIG, USchadG, UmwRG, BWaldG, Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL),
Verordnung 2009/147 EG (Vogelschutzrichtlinie), EG 338/97 (betr. Verordnung (EG) Nr.
338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender
Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels, NSG-VO, LSG-VO,
Naturdenkmalverordnungen, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Verordnung
2014/52/EU (Umweltverträglichkeitsprüfung), Erschwernisausgleichsverordnung-Wald,
Erschwernisausgleichsverordnung-Grünland, OWiG, Förderrichtlinien der EU und des
Budnes/landes (GAK, ELER, LIFE, NAL, Landschaftswerte u.a.), BWaldG,
DirektZahlDurchfV, NKompVzVO

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir erhalten die natürlichen Ressourcen nachhaltig und leisten unseren Beitrag zum
Klimaschutz.

2.2 Operative Ziele

1.)
Aufstellung von Verordnungsentwürfen einschließlich Abwägung aller eingegangenen
Einwendungen und Stellungnahmen für insgesamt zwei Natura 2000-
Sicherungsverfahren und Erstellung einer Vorlage zur Beratung und Beschlussfassung in
den Kreistagsgremien.

2.)
Alle Altfälle des Kompensationsflächenkatasters sind bis zum 31.12.2021 erfasst.

3.)

Die Naturschutzstiftung des Landkreises Uelzen nimmt im Jahr 2021 ihr operatives
Geschäft auf.
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3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2021: Vorlage bis 31.08.2021
zum Stichtag 31.12.2021: Vorlage bis 31.03.2022

3.2 Kennzahlen

Zu 1)
Die Gremienvorlagen für die Sicherung von zwei Natura 2000 - Gebiete wurden
abschließend erstellt und freigegeben? ja/nein

Zu 2)
Alle Altfälle sind erfasst? ja/nein

Zu 3)
Die Naturschutzstiftung des Landkreises Uelzen hat im Jahr 2021 ihr operatives
Geschäft aufgenommen? ja/nein
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Produktbereich /
Fachbereich (Amt) 66

Internes Produkt Externes Produkt

Produktgruppe 111/122/552/561

Produktnummer 066-02

Produktbezeichnung Wasserwirtschaft und Bodenschutz

Produktverantwortlicher Herr Krüger

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Gewässer und des Bodens; Sicherstellung der Einhaltung
der Vorschriften des Wasser-, Bodenschutz- und Fischereirechts zur Abwendung von
Gefahren für Umwelt und Menschen

1.2 Leistungen

Durchführung wasserrechtlicher Verfahren
Abwasseranlagen /Kläranlagen/Kleinkläranlagen
Teichanlagen
Abwassereinleitungen/Niederschlagswassereinleitungen
Bauliche Anlagen in und an Gewässern
Ausbau und wesentliche Umgestaltung von Fließgewässern
Gewässerbenutzungen
Mengenmäßige Bewirtschaftung des Grundwassers
Ausnahmezulassungen in Wasser- und Heilquellenschutzgebieten
Grundwasserhaltungen
Zulassung von Einzelmaßnahmen in Überschwemmungsgebieten.

Gefahrenabwehr, Risikovorsorge und sonstige Maßnahmen der Gewässeraufsicht
zur Verbesserung der Situation der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes,
zur Verringerung des Stoffeintrages in Gewässer,
zur Beseitigung von Gewässerverunreinigungen und
zur Vorbeugung gegen zukünftige mögliche Belastungen.

Festsetzung und Überwachung von Wasserschutzgebiets-, Heilquellenschutz- und
Überschwemmungsgebietsverordnungen

Überwachung der Gewässerunterhaltung, der Abwasseranlagen und der Anlagen zum
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Erstellung von Fachbeiträgen zu FFH- und Umweltverträglichkeitsprüfungen

Erhebung der Wasserentnahmegebühr und der Abwasserabgabe
Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände

Abwehr schädlicher Bodenveränderungen, Sanierung der Böden und Altlasten und
Vorsorge gegen
nachteilige Einwirkungen auf den Boden

Ordnungswidrigkeitenverfahren
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Aufgaben nach dem Nds. Fischereigesetz

Anlassbezogene Kontrollen von Cross Compliance Verpflichtungen bei
landwirtschaftlichen Betrieben

1.3 Auftragsgrundlage

WHG, NWG, BBodSchG, NBodSchG, WVG, AwSV, NFischG, USchadG, UmwRG,
AbwAG,NUIG, UVPG, NUVPG, Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie),
AgrarZahlVerpflV

11 von 72 in Zusammenstellung



12 von 72 in Zusammenstellung



13 von 72 in Zusammenstellung



Produktbereich /
Fachbereich (Amt) 66

Internes Produkt Externes Produkt

Produktgruppe 561

Produktnummer 066-03

Produktbezeichnung Aufgaben der unteren Abfallbehörde

Produktverantwortlicher Herr Krüger

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften des Abfallrechts zur Abwendung
von Gefahren für Umwelt und Menschen

1.2 Leistungen

Genehmigung und Überwachung abfallrechtlicher Anlagen
Zulassung und Überprüfung von gemeinnützigen und gewerblichen Sammlungen
Vollzug diverser abfallrechtlicher Gesetze und Verordnungen (z.B.
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Nds. Abfallgesetz, Altfahrzeug-, Nachweis-, Bioabfall-,
Verpackungs-, Batterie-, Altöl-, Altholz-, Pflanzenabfallverordnung, Elektro- und
Elektronikgerätegesetz)
Abfallerzeugerüberwachung
Überwachung Klärschlammaufbringung / Bioabfallaufbringung (in Zusammenarbeit mit
UBB und LWK)
Maßnahmen zur Beseitigung abfallrechtswidriger Zustände ("wilder Müll")

- Durchführung von abfallrechtlichen Verfahren (Anhörung, Verfügung,
Zwangsmaßnahmen) zur Beseitigung von abfallrechtswidrigen Zuständen

- Organisation und Durchführung von Ersatzvornahmen
- Beratung von Abfallerzeugern und -besitzern
- Überwachung der Verfüllung von Bodenabbaustätten (Zusammenarbeit mit UBB

und GAA)
Ordnungswidrigkeitenverfahren
Erteilung von Altlastenauskünften (in Zusammenarbeit mit UBB + UWB)
Regelmäßige Betriebskontrollen bei Abfallerzeugern, Sammlern, Beförderer, Händler und
Makler (§ 47 KrWG)

1.3 Auftragsgrundlage

KrWG, NAbfG, ElektroG, AbfKlärV, NachweisV, BattG, AltölV, BioAbfV, AltfahrzeugV,
EntsorgungsfachbetriebeV, VerpackG, GewAbfV, GefStoffV, NPOG, AVV,
BergbauabfallRL, NUIG, PflanzenabfallVO, UIG, AbfBeauftrV, DüngG, 32. BImSchV
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Produktbereich /
Fachbereich (Amt) 66

Internes Produkt Externes Produkt

Produktgruppe 561

Produktnummer 066-04

Produktbezeichnung Klimaschutz

Produktverantwortlicher Herr Krüger

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Planung, Umsetzung und Steuerung der Aktivitäten im Landkreis Uelzen zum Klimaschutz

1.2 Leistungen

Entwicklung und Fortschreibung einer landkreisweiten Klimaschutzstrategie:

Entwicklung und strategische Planung eines regionalen Handlungskonzeptes inkl.
operativem Handlungsprogramm mit konkreten Klimaschutzmaßnahmen
Analyse und Bewertung kommunalrelevanter Rechtsvorschriften, politischer
Initiativen sowie kommunaler, regionaler und überregionaler Entwicklungen zum
Thema Klimaschutz
Erfassung von Fördermöglichkeiten und Einwerben von Fördermitteln
Zeit- und Kostenplanung

Klimaschutzmanagement:

Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen und Veranstaltungen zum
Klimaschutz
Verankerung des Klimaschutzes als Querschnittsthema in der Verwaltung
Koordination und Moderation des Klimaschutzprozesses innerhalb des Landkreises
und darüberhinausgehend
Aufbau eines Netzwerkes mit anderen Kommunen und regelmäßiger
Erfahrungsaustausch zum Klimaschutz
Öffentlichkeitsarbeit zum Bedarf und zu den Möglichkeiten des Klimaschutzes und
deren Umsetzung

Berichtswesen Klimaschutz:

Erstellen von Berichten zur Information der politischen Gremien und der
Öffentlichkeit
Überwachung und Steuerung der Zielerreichung

1.3 Auftragsgrundlage

Klimaschutzgesetz, EnergieEinsparVerordnung (EnEV), Erneuerbare Energien Gesetz
(EEG), Erneuerbare Energien Wärme Gesetz (EE WärmeG), Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImschG)
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Jahres-

ergebnis
2019

Ansatz
2020
2021

Verpflichtungs-
Ermächtigunge

n

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023
2024

Bisher
bereitgestellt

Gesamt
Ein- und
Auszahl.
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Dipl.-Ing. Ulrich Ostermann
www.wasser-uelzen.de

Bericht über das anstehende 

Wasserrechtsverfahren 
des Dachverbandes 
Feldberegnung
in Landkreis Uelzen
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Bericht über das anstehende Wasserrechtsverfahren 
des Dachverbandes Feldberegnung im Landkreis 

Uelzen

1. Wasserkreislauf und Zukünftige Entwicklung (Klimatische Aspekte)

2. Wasserbedarf der Beregnung in Landkreis Uelzen

3. Untersuchungen
- Modellgebiet und Modellaufbau
- Umweltverträglichkeitsprüfung
- Monitoring

4. Wasserrechtsverfahren

5. Aktuelle Projekte/Entwicklungen
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Verdunstung 45 %

Neubildung 30 %

Abfluss 25 %

22 von 72 in Zusammenstellung



Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Grundwasserdargebot der Grundwasserkörper

25 von 72 in Zusammenstellung



Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Grundwasserkörper

Gesamt Lkr. Uelzen

Größe
nutzb. 

Dargebot 
Wasser-
rechte

nutzb. 
Dargebots
reserve

Anteil in
nutzbares 
Dargebot 

nutzb. Dar-
gebotsreser
ve 

Name Kennung km² Mio m³/a Mio m³/a Mio m³/a % km² Mio m³/a Mio m³/a

Ilmenau links TK 149 1519,32 71,04 49,96 21,08 47,60 723,20 33,82 10,03

Ilmenau recht TK 150 1441,67 62,69 56,98 5,71 45,60 657,40 28,59 2,60

Gesamt 2960,99 133,73 106,94 26,79 1380,6 62,41 12,63

Grundwasserdargebot der Grundwasserkörper (GWK) im Landkreis Uelzen

• Maßgeblich für die Bewirtschaftung ist die Reserve im GWK „Ilmenau rechts“
• > darauf werden auch die weiteren Untersuchungen im Gutachten des DFU aufgebaut
• Die weitern GWK (Oertze, Jeetzel und Ise) liegen nur mit sehr kleinen Anteilen im 

Kreisgebiet und spielen praktisch keine Rolle 
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

8

Quelle: LBEG

Quelle: Heidt  u. Müller, 

Geoberichte 20, LBEG, 2012

Entwicklung des Beregnungsbedarfs
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Klimatische Randbedingungen

Klimawandel

Kreisverband der Wasser- u. Bodenverbände 
Uelzen

Dipl.-Ing. U. Ostermann
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Beregnungshöhen LK Uelzen „Ist“
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Beregnungshöhen LK Uelzen „Prognose“
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Verfügbarkeit 
Beregnungswasser, 

Gewerbe, Industrie ….

Wirkungsketten und Klimaeinwirkung auf die Wasserverfügbarkeit von Grundwasser

Grafik aus „Klimawirkstudie Niedersachsen“, Mai 2019 (ergänzt)
Klimakompetenznetzwerk Niedersachsen (MU Nds., LBEG, NLWKN)

31 von 72 in Zusammenstellung



Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Bericht über das anstehende 
Wasserrechtsverfahren des Dachverbandes 

Feldberegnung im Landkreis Uelzen

1. Zukünftige Entwicklung (Klimatische Aspekte)

2. Wasserbedarf der Beregnung Landkreis Uelzen

3. Untersuchungen
- Modellgebiet und Modellaufbau
- Umweltverträglichkeitsprüfung
- Monitoring

4. Wasserrechtsverfahren

5. Aktuelle Projekte/Entwicklungen
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Kreisverband der Wasser- u. Bodenverbände 
Uelzen

Dipl.-Ing. U. Ostermann
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Entwicklung der Beregnung 1970 bis 2013 im Landkreis Uelzen

Elbe-Seitenkanal

Grundwasser

Grundwasser+ESKha

8.770 ha

66.320 ha

57.550 ha
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Beregnungsflächen in Nordostniedersachsen

Landkreis

Gesamt-

fläche (ha)

Landwirtscha

ftliche Nutz-

fläche (ha)

Ackerfäche 

(ha)

Beregnette

/beregnenb

rare Fläche 

(ha)

Anteil 

Beregnungs

fläche von 

LN (%)

Anteil 

Beregnungs

fläche von 

Acker (%)

Celle 154.500 52.230 41.170 38.500 74 94

Gifhorn 156.300 77.570 64.300 54.000 70 84

Harburg 124.500 54.920 36.060 15.000 27 42

Lüchow-Dannenberg 122.000 60.650 48.530 33.000 54 68
Lüneburg (mit Stadt LG, 

ohne Amt Neuhaus) 108.700 48.200 39.340 28.000 58 71

Uelzen 145.400 74.500 67.420 62.500 84 93

Heidekreis 187.400 69.680 48.160 23.750 34 49

Summen Nordost-Nds. 998.800 437.750 344.980 254.750 58 74

Niedersachsen 4.761.400 2.620.000 1.965.000 310.000 12 16

Stand 2018
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Beregnungswasserbedarf im Landkreis Uelzen

• Beregnungsflächen (Grundwasser): rd. 55.220 ha

• Aktuelle Beregnungshöhe nach Wasserrechten = 74 mm/a

• Bewässerungswasserbedarf (2007-2016): 

Ø rd. 35,07 Mio. m³/a (2018 rd. 80 Mio. m³)

• Beregnungsmenge (2007-2016): i.M.: 635 m³/a*ha (63,5 mm/a)

• Beregnungshöhe 2020 = 81 mm (derzeitiger Bedarf, berechnet)

• Klimawandel (Zeitraum bis 2050): 

zusätzlicher Bedarf etwa 5 mm/a 

• Prognose 2050: 86 mm/a

• Probleme: 

→ Sicherung der öffentliche Wasserversorgung

→ Sicherung Ökologie 

→ Landwirtschaft (Qualität und Ertrag), Gewerbe und Industrie

• Ziel: Wasserwirtschaft, Ökologie und Ökonomie zusammenführen

Veränderungen des 
Zusatzwasserbedarfes zum Ende des
21. Jahrhunderts, die unter einem 
„Weiter-wie-bisher“-Szenario im 
ungünstigsten Fall eintreten können. 
(MU 2019)
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Bericht über das anstehende 
Wasserrechtsverfahren des Dachverbandes 

Feldberegnung im Landkreis Uelzen

1. Zukünftige Entwicklung (Klimatische Aspekte)

2. Wasserbedarf der Beregnung Landkreis Uelzen

3. Untersuchungen
- Modellgebiet und Modellaufbau
- Umweltverträglichkeitsprüfung
- Monitoring

4. Wasserrechtsverfahren

5. Aktuelle Projekte/Entwicklungen
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Hydrogeologische Untersuchungen
Betrachtungsraum:
Landkreise Lüneburg und Uelzen sowie Stadt Lüneburg

Modellgebiet / Untersuchungsgebiet: 
Betrachtungsraum mit Teilen der umliegenden Landkreise DAN, CE, GF, HK und WL

37 von 72 in Zusammenstellung



Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Grundwassermodell: Mittlere Grundwasserneubildung

Die Grundwasserneubildung ist 

Gegenstand der 

Modellkalibrierung

Basis: Wasserhaushaltsmodell 

mGROWA

(monatlicher Großräumiger 

Wasserhaushalt,  LBEG)

Gebietsmittel:

ca. 679,3 Mio. m³/a

(≈ 176 mm/a)

Lk Uelzen:

ca. 250 Mio. m³/a
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Aus dem Grundwasser beregnete Flächen im Landkreis Uelzen
Flächen (Antrag): 55.572 ha
Beregnungshöhe „Ist“ 63,5 mm
Entnahmemenge „Ist“ 35.069.992 m³
(Mittel der letzten 10 Jahre)

Beregnungshöhe „Soll“ 81 mm (derzeitiger 
Bedarf)

Beregnungshöhe „Prognose 2050“ = 86 mm

Bestehende Wasserrechte 
(Grundwasser)
• Beregnung 40,4 Mio. m³/a (74 mm)
• Trink- und Brauchwasser 9,03 Mio. m³/a
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Beregnungsbrunnen im Landkreis Uelzen
• 1.194 Beregnungsbrunnen in 

Uelzen
• 865 Beregnungsbrunnen in 

Lüneburg
• 118 Förderbrunnen 

Trinkwasser und Gewerbe
• 385 Grundwassermessstellen
• über 22.000 ausgewertete 

Bohrprofile
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Strukturmodell: Umsetzung in das numerische Modell

Vertikaler Layeraufbau
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Dipl.-Ing. Jörg Martens
11.12.2019

Strukturmodell: Umsetzung in das numerische Modell

Vertikaler Layeraufbau
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Profilschnitte des LBEG – Ilmenau Lockergestein S 3
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Nummerisches Modell, erste Berechnungen und Kalibrierung
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Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Nummerisches Modell, erste Berechnungen und Kalibrierung

Modellkalibrierung

I. Modellkalibrierung an gemessener Situation (Bezugszeitraum 2008 

bis 2016),

stationär: MW (2008-2012),

instationär: Monatsmittelwerte (2012-2016)

II. Modelltest an gemessener Situation (Bezugszeitraum 2017 bis 

einschließlich 03/2018)

instationär: Monatsmittelwerte

Damit ist die Modellkalibrierung abgeschlossen. 

Das Modell kann für die Variantenberechnungen angewendet werden

45 von 72 in Zusammenstellung



Dachverbände Feldberegnung
Lüneburg und Uelzen

Kreisverband der Wasser- u. Bodenverbände 
Uelzen

Dipl.-Ing. U. Ostermann

Beispiel: GW-Ganglinien Himbergen

Wiederanstieg nicht 

komplett abgeschlossen

fallender Trend ab 2013
(meteorologisch bedingt)

Absenkungen durch Beregnung

etwa konstante Werte 2008 -12
oftmals Datenlücken 

vor 2008
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„trocken“

„feucht“

Mittelwert: stationäre Berechnung
als Anfangsbedingung

z.B. Zwei Folgejahre wie 2016 
hintereinander

→ TW-Prognose Maximum
→ TW-Null

Berücksichtigung von Maximalentnahmen und Trockenwetter
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Geplanter Untersuchungsrahmen für den UVP-Bericht -

Grundwasserströmungsmodell
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Umweltverträglichkeitsprüfung

Umweltverträglichkeit ist zu prüfen
bei Grundwasserentnahmen
über 10 Mio. m³/a (hier kumulierend) 

Ablauf:
• Untersuchung und   Beschreibung der 

Umwelt und der Auswirkungen des 
Vorhabens

• Prüfung für die verschiedenen Schutz-
güter und auf Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern

• Öffentliches Verfahren mit Auslegung 
der Unterlagen

• Vorbereitung der Untersuchungen 
durch einen Scopingtermin

• Prüfung erfolgt im Rahmen des 
Wasserrechtsverfahrens durch die 
Untere Wasserbehörde
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• Bodenkunde – Ertrag

• Differenz Prognose- minus Null-Zustand im 
mittleren GW-Niedrigstand

• Abschichtung:
• Flurabstand bei Offenland > 2 m bei Sandböden,       > 

3,7 m bei Sandlöss-Böden, > 5 m bei Wald

• ohne Beregnungsflächen

• Zusätzlicher Saum nach Ermessen des Fach-gutachters

Natura 2000

• Differenz Prognose- minus Null-Zustand im 
Mittel der Vegetationsperiode

• Abschichtung:
• 100 m Saum bei Flurabstand < 1 m

• Reduziert auf Natura 2000-Gebiete

Bodenkunde – Naturschutz

• Differenz Prognose- minus Ist-Zustand im 
Jahresmittel

• Abschichtung:
• Böden ohne generelle Gw-Beeinflussung

• Stauwasser-Böden

• Festlegung durch Fachgutachter

Naturschutz / Feuchtbiotope

• Differenz Prognose- minus Ist-Zustand im 
Mittel der Vegetationsperiode

• Abschichtung:
• Flurabstand bei Offenland > 2 m; > 5m bei Wald

• 100 m Saum bei Flurabstand < 1 m

Einzelfallbetrachtung für besonders sensible GW-abhängige Feuchtbiotope und Gewässer sowie 
ggf. für spezielle Fragestellungen

• Differenz TW-Prognosemax- minus TW-Null-Zustand im zweiten Trockenjahr für den GW-Niedrigstand

• Abschichtung: Festlegung mit Naturschutzbehörden

Schematische Vorgehensweise zur Abschichtung der Gebietskulisse
Untersuchungen für die UVP
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Variantenauswertung (instationäre Modellvarianten)

1. Prognose minus Ist
(Auswertungszeitraum: Jahresmittel, Vegetationsperiode, MNGW)

2. Prognose minus Null
(Auswertungszeitraum: Jahresmittel, Vegetationsperiode, MNGW)

3. Trockenwetter PrognoseMax minus Trockenwetter Null
(im zweiten Trockenjahr, NGW, nur für Gewässer
und besonders sensible grundwasserabhängige Feuchtbiotope)
___________________________________________________

4. Variantenberechnungen: Prognose -> Ist -> Null 
Auswertungen an einzelnen Beregnungsbrunnen zur Minimierung 
der Auswirkungen 
auf Feuchtbiotope und Gewässerabschnitte
(Auswertungszeitraum: MNGW)

5. Variantenberechnungen: Trockenwetter PrognoseMax -> Prognose 
Mittelwerte
Auswertung der zeitlichen Systemreaktion bis zum Erreichen des 
(quasi-)stationären Zustands (für die Festlegung von Obergrenzen der
Maximalentnahmen)

Differenzenpläne
und Berechnung
der 0,25 m -
Absenkungslinie

Abschichtung der
Gebietskulisse für
verschiedene
Schutzziele

Geplanter Untersuchungsrahmen für den UVP-Bericht
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Untersuchungsgebiet/Gebietskulisse
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Auswirkungen auf WRRL-Gewässer (Verschlechterungsverbot)

Schematische Vorgehensweise zur Abschichtung der Gebietskulisse

Bewertung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer 
nach WRRL durch den NLWKN

• Ca. 1.067 km Fließgewässer im gesamten 
Modellgebiet

• rd. 356 km im LK Uelzen
• rd. 320 km im LK Lüneburg

• Einstufung des ökologischen

• Zustands (natürliche Gewässer)

• Potenzials (künstliche / erheblich 
veränderte Gewässer)

• Bewertung anhand unterschiedlicher 
Kriterien, z.B.:

• Gewässerflora / -fauna 

• Chemische Belastung

Mehrheitlich mäßige bis unbefriedigende 
Klassifizierung der Gewässer
in den beiden LK

Verschneidung der relevanten Fließge-
wässerabschnitte mit den modellberechneten 
Abschnitten gleicher Abflussminderung als 
Bewertungsgrundlage durch den 
Fachgutachter
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ΔQ (Ist - Prognose) = -5%

ΔQ (Ist - Prognose) = -5%

ΔQ (Ist - Prognose) = -10%

ΔQ (Ist - Prognose) < -5%

ΔQ = -7%

Oberlauf ohne
GW-Anschluss

Oberlauf ohne
GW-Anschluss

Pegel
(Messwerte)

Einteilung
Gewässerabschnitte

Abschichtung

1. Überprüfung auf Grundwasseranschluss

2. Differenz der Abflussmengen von Prognose- und 
Ist-Zustand am Pegel und für Gewässerabschnitte

3. Zusammenfassen der Gewässerabschnitte 
ähnlicher Abflussreduktion

4. Verschneidung gewässerökologisch relevanter 
Bereiche mit den zusammengefassten 
Gewässerabschnitten

5. Bewertung der Veränderung des 
grundwasserbürtigen Abflusses sowie der daraus 
resultierenden Auswirkungen auf die 
Gewässerökologie durch einen Fachgutachter

Auswirkungen auf WRRL-Gewässer (Verschlechterungsverbot)
Auswirkungsanalyse: Reduktion des gw-bürtigen Abflusses
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• Prognose minus Ist-Zustand

→ gewässerökologisch relevanter Gewässerabschnitt ist durch 
die zusätzliche förderbedingte Absenkung aufgrund der 
Abflussreduktion direkt und zusätzlich aufgrund der 
Abflussreduktion im Oberlauf betroffen

Wiederholung der 
Modellrechnung ohne 
Erhöhung der Fördermenge

Verringerung der 
Fördermenge an den 
Brunnen auf 0 m³

Abflussreduktion
bleibt weiter 
bestehen

Abflussreduktion unter 
Schwellenwert

Umverteilung der 
Fördermengen auf 
andere Brunnen /
Alternativstandorte

Abflussreduktion unter 
Schwellenwert

Umverteilung der 
Fördermengen auf 
andere Brunnen /
Alternativstandorte

ΔQ = -5%

ΔQ = -10%
Verringerung der 
Fördermenge an weiteren 
Brunnen
oder flächenhaft
Prognosemenge
verringern

Abflussreduktion
bleibt weiter 
bestehen

Alternativ: Stabilisierung durch z.B. GW-
Anreicherungen

Pot. sensitive
Beregnungsbrunnen
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Bericht über das anstehende 
Wasserrechtsverfahren des Dachverbandes 

Feldberegnung im Landkreis Uelzen

1. Zukünftige Entwicklung (Klimatische Aspekte)

2. Wasserbedarf der Beregnung im Landkreis Uelzen

3. Untersuchungen
- Modellgebiet und Modellaufbau
- Umweltverträglichkeitsprüfung
- Monitoring

4. Wasserrechtsverfahren

5. Aktuelle Projekte/Entwicklungen
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Aufbau + Erprobung eines Monitoringsystems

• Monitoring in sensiblen 
Gebieten:

• Biotope (gLÖS)

• Gewässeroberläufe 
(Minimalabflüsse)

• Hohe Betroffenheit durch 
Wasserentnahmen für 
Feldberegnung

• 3 Pilotgebiete:
• Gr. Hesebeck (Röbbelbach)

• Rosche (Wipperau)

• Emern (Esterau)

• Messstellenbau:
• Abflussmessstelle

(ADCP-Technologie)

• Grundwassermessstellen
- flach: Gewässeranschluss
- tief: Entnahmehorizont

Aktuell: Errichtung einer weiteren Messstelle 
im Hasenburger Bach bei Oedeme
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Abflussmesssonde

GW-Messstelle Rosche

Einbau der Abflussmesssonde Wipperau (Rosche)

Erste Ergebnisse

Messstelle Emern mit Versorgungsstation am Ufer

Aufbau + Erprobung eines Monitoringsystems
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Bericht über das anstehende 
Wasserrechtsverfahren des Dachverbandes 

Feldberegnung in Landkreis und Stadt Lüneburg

1. Zukünftige Entwicklung (Klimatische Aspekte)

2. Wasserbedarf der Beregnung Landkreis Uelzen

3. Untersuchungen
- Modellgebiet und Modellaufbau
- Umweltverträglichkeitsprüfung
- Monitoring

4. Wasserrechtsverfahren

5. Aktuelle Projekte/Entwicklungen
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Wasserrechtsverfahren

Ausgangssituation:
ca. 54.832 ha mit Grundwasser beregnete landwirtschaftlicher Fläche 

Wasserbedarf (2008 - 2016): ca. 35,07 Mio. m³/a i. M. (Ist-Menge)
Wasserbedarf maximal: ca. 80 Mio. m³/a (2018)
wasserrechtl. Erlaubnisse: ca. 40,4 Mio. m³/a (i.M.: 73,7 mm/a)

Vorgesehener Wasserrechtsantrag und Untersuchungen
ca. 55.589 ha aus Grundwasser beregnete landwirtschaftlicher Fläche 
Wasserrecht: ca. 45,5 Mio. m³/a (i.M.: 82 mm/a)
Laufzeit: 20-25 Jahre
Bilanzierung: 10 jähriges gleitendes Mittel
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Wasserrechtsverfahren
Verfahrensablauf:
• Seit 2015: Dachverbandsgründung, Grundlagenermittlung
• Seit 2016: Aufbau des hydrogeologischen Modells
• 2019: hydrogeologische Modellberechnungen zur Vorbereitung 

der UVP, bodenkundlichen Untersuchungen und des 
Wasserrechtsverfahrens

• 2020: Kartierungen, Vorbereitung Umweltbericht zur UVP
• 2021: Erarbeitung des Wasserrechtsantrages,

Erstellung Umweltbericht
• Ende 2021: Antragstellung
• 2022: Wasserrechtsverfahren mit UVP
• 2023: Erteilung der Wasserrechtlichen Erlaubnis
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Bericht über das anstehende 
Wasserrechtsverfahren des Dachverbandes 

Feldberegnung in Landkreis und Stadt Lüneburg

1. Zukünftige Entwicklung (Klimatische Aspekte)

2. Wasserbedarf der Beregnung Landkreis Uelzen

3. Untersuchungen
- Modellgebiet und Modellaufbau
- Umweltverträglichkeitsprüfung
- Monitoring

4. Wasserrechtsverfahren

5. Aktuelle Projekte/Entwicklungen
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Aktuelle Projekte/Entwicklungen Konzept zur Grundwasseranreicherung

Versickerung: 1 Mio. m³/a
Nutzen des versickerten Wassers: 
nach 5 Jahren ~ 30 %
nach 10 Jahren ~ 60 %
nach 15 Jahren ~ 100 %
Einstellung stationärer Zustände
nach spätestens 20 Jahren
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Kreisverband der Wasser- u. Bodenverbände 

Uelzen

Dipl.-Ing. U. Ostermann

Organisation des Dachverbandes

Wasserspeicher Borg (2014)
Inhalt: ~ 400.000 m³
Weitere Wasserspeicher: 
- 20.000 bis 1 Mio. m³ Inhalt

Aktuelle Projekte/Entwicklungen
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„IWamako-ZuSa“

Integriertes Wasserversorgungs- und -

mengenmanagementkonzept für den 

Raum Lüneburg-Uelzen

Untersuchungsumfang

1. Grundwasser/Hydrologische Untersuchungen für Teilgebiete

2. Nutzung verschiedener Wasserquellen 

3. Wasserspeicherung und Grundwasserneubildung/-anreicherung

4. Optimierung vorhandener Speicher und Transportsysteme

5. Optimierung der Nutzung des ESK für Wassertransport und -bereitstellung

6. Digitalisierungskonzept

Projektträger: Beregnungsverband Elbe-Seitenkanal

Beteiligte: Dachverbände Feldberegnung Lüneburg und Uelzen, LWK, LBEG, 

Landkreise Lüneburg und Uelzen, Stadt Lüneburg, BVNON ………

Kosten: 300.000 € (netto)

Aktuelle Projekte/Entwicklungen
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Kreisverband der Wasser und 
Bodenverbände Uelzen

Dipl.-Ing. Ulrich Ostermann
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Landkreis Uelzen – Postfach 1761 – 29507 Uelzen 

Stabsstelle Landratsbüro  

Auskunft erteilt Frau Främke 

Zimmer 138 

Telefon (0581) 82 – 248 

Fax (0581) 82 – 485 

E-Mail J.Fraemke@landkreis-uelzen.de 

 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen Uelzen, 

Landkreis Uelzen 
Der Landrat 

21.09.2020 13.01.01 09.11.2020

Auskunftsersuchen gem. § 56 NKomVG zum Planungsstand der Windkraftanlagen auf dem 
Gebiet der Einheitsgemeinde Bienenbüttel 
 
 
Sehr geehrter Herr Scholing, 
 
Ihr Auskunftsersuchen beantworte ich wie folgt: 
 
1. Was ist der Stand der Genehmigungsverfahren nach BImSchG für die Windenergieanlagen 

Hohnstorf und Wulfstorf? 
 

Für das Vorranggebiet Hohnstorf (71) liegt bisher kein Antrag vor. Für das Gebiet Wulfstorf (25) 
liegt seit dem 29.04.2020 ein Genehmigungsantrag für die Errichtung und den Betrieb von zwei 
Windenergieanlagen des Typs GE5.5-158, 5,5 MW vor. Die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange am Verfahren ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Die Einwendungsfrist 
für die Öffentlichkeit endete am 14.10.2020. 

 
2. Vor dem Hintergrund, dass im näheren Umfeld des Vorzugsgebietes bei Hohnstorf 

(Einheitsgemeinde Bienenbüttel) ein Horst eines Seeadlers nachgewiesen wurde, bitte ich um 
Darstellung des aktuellen Sachstands. 

Die Planungen des Antragstellers zum Windpark Hohnstorf wurden aufgrund der Ansiedlung des 
Seeadlers in unmittelbarer Nähe zum Windpark vorerst unterbrochen. 

- Ist der Horst aktuell belegt? 

Nach telefonischer Rücksprache der Unteren Naturschutzbehörde mit der 
Arbeitsgemeinschaft Adlerschutz Niedersachsen (AAN) am 30.09.2020 war der Horst im Jahr 
2020 durch den Seeadler belegt. 

- Gibt es ein Jungtier? 

Die Brut wurde nach zweimaliger Störung abgebrochen, sodass es in diesem Jahr kein 
Jungtier gibt. 

 

 
Herrn 
Heinrich Scholing 
Zum Silberstein 20 
29553 Bienenbüttel  
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- Was bedeutet der Sachstand für die weitere Perspektive zur Errichtung einer Windkraftanlage 
bei Hohnstorf? 

Die Planungen einer solchen Anlage bleiben für mindestens drei Folgejahre unterbrochen, da 
erst nach drei Jahren ohne Nutzung durch den Seeadler der Horst seine Funktion als Niststätte 
verliert. 
 

3. In einem Gutachten aus dem Jahr 2018 wird darauf hingewiesen, dass der Adlerhorst auch 
Auswirkungen auf die Errichtung einer Windkraftanlage nördlich von Wulfstorf hat und es wird eine 
weitere Begutachtung angemahnt. 

- Gibt es mittlerweile eine weitere Begutachtung? 

Ja, im Auftrag des Antragstellers wurde im Zeitraum März 2019 bis Februar 2020 eine sog. 
vertiefte Raumnutzungsanalyse durchgeführt und ein entsprechendes Gutachten erstellt. 

- Gibt es Hinweise über die Häufigkeit von Überflügen des Seeadlers? 

Laut der Einschätzung des beauftragten Gutachters findet keine Nutzung der Vorrangfläche 
durch den Seeadler statt und es komme nur selten zu Überflügen. Seitens der Unteren 
Naturschutzbehörde befindet sich das Gutachten derzeit noch in der Phase der Überprüfung. 

- Sind dadurch weitere Planungen tangiert? 

Planungen zu weiteren Windparkanlagen sind von dem Seeadlerpaar nicht betroffen. 
 
4. Ist eine Beteiligung der Naturschutzorganisationen erfolgt? 

Hinsichtlich des Windparks Wulfstorf fand bis einschließlich 14.10.2020 eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung statt, in deren Rahmen auch die Naturschutzorganisationen dazu 
berechtigt waren, Einwendungen beim Landkreis Uelzen, Amt für Bauordnung und Kreisplanung 
zu erheben (s. Amtsblatt Nr. 16 vom 14.08.2020).  

 
5. Die Planungen der Windkraftanlage in Wulfstorf haben in der benachbarten Samtgemeine 

Ostheide für Unruhe gesorgt. Unter anderem gab es Diskussionen über die Zuwegung? 

Eine Diskussion um die Zuwegung ist beim Landkreis Uelzen nicht bekannt.  

- Konnten die Fragen zur Zuwegung geklärt werden? 

Nach den Antragsunterlagen ist eine Zufahrt über die Kreisstraße 42 geplant. Hierfür bedarf 
es außerhalb der Ortsdurchfahrten der Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis durch den 
Landkreis Uelzen als Straßenbaulastträger nach § 18 NStrG. Ein entsprechender Antrag steht 
derzeit noch aus.     

- Hat eine Beteiligung der benachbarten Gliederungen (Samtgemeinde, Kreis) stattgefunden? 

Der Landkreis Lüneburg, die Samtgemeinde Ostheide sowie die Gemeinden Vastorf und 
Wendisch-Evern wurden im Immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren beteiligt. 
Die von ihnen abgegebenen Stellungnahmen werden bei der Verfahrensentscheidung 
berücksichtigt. 

- Konnten weitere offene Fragen geklärt werden? 

Bei dem weiteren Vorbringen der Beteiligten handelt es sich nicht um Fragen im engeren 
Sinne. 
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6. In der Region Hohnstorf/Wulfstorf wird berichtet, dass während einer Übung der Bundeswehr in 
der Region im Frühjahr 2020 ein Hubschrauber dem Horst bei mehreren Anflügen sehr nah kam. 
Ist dem Landkreis dazu eine Mitteilung zugekommen? 

Ein entsprechender Vorfall ist dem Landkreis Uelzen grundsätzlich bekannt, jedoch fand dieser 
nach diesseitigem Kenntnisstand während der Truppenübung „Desert Fusion 3.1“ bereits Mitte 
Januar 2020 statt. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Dr. Baumgarten   
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